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Regeste

Zivilprozessordnung. Art. 105 Abs. 2 ZPO. | Zivilprozessordnung. Art. 105 Abs. 2 ZPO.
Den Parteien ist z.B. durch Mitteilung des Abschlusses des Schriftenwechsels anzuzeigen,
dass eine allfällige Kostennote nun einzureichen ist. Andernfalls würde den Parteien die
gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zur rechtzeitigen Einreichung einer Kostennote in
vielen Fällen abgeschnitten.
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